
Wichtige Informationen und Erklärungen zu Ihrer Rechnung

Deckblatt der Rechnung

Dieser Betrag ist die tatsächliche Höhe Ihrer persönlichen Preisbremse. Die Berech-

nung dazu finden Sie auf den Folgeseiten Ihrer aktuellen Abrechnung unter dem 

Abschnitt „Strom Preisbremse“ bzw. „Gas Preisbremse“. Detaillierte Informationen 

zur Berechnung finden Sie auf der Rückseite dieses Beilegers.

Punkt 2 ist die Summe der gezahlten Abschläge, deren Höhe wir Ihnen in Ihrer letz-

ten Jahresverbrauchsabrechnung bzw. Vertragsbestätigung mitgeteilt haben.

Punkt 3 ist die Summe der monatlichen Entlastungsbeträge, deren Höhe wir Ihnen 

im Schreiben „Information zur Strom-/Gaspreisbremse“ im März mitgeteilt haben.

Punkt 4 Die Summe dieser beiden Beträge ergibt die Höhe der tatsächlich geleiste-

ten Zahlungen bis zum Vertragsende bzw. Tag der Rechnungsstellung.

Zu Punkt 1

Zu Punkt 2, 3 und 4

Bitte beachten Sie: Eine Auszahlung von Guthaben, welche sich durch die 

Gutschrift von Erstattungsbeträgen aus dem Gesetz zur Strompreisbremse 

(StromPBG) oder dem Gesetz zur Erdgas- / Wärmepreisbremse (EWPBG) erge-

ben ist gem. §4 (4) StromPBG und §3 (3) EWPBG nicht zulässig. In diesem Fall 

wird der Rechnungsbetrag maximal bis auf 0,00 Euro reduziert. 



Strom Preisbremse / Gas Preisbremse 

Bei der Berechnung der Preisbremse müssen Unterschiede zwischen Strom und 

Gas beachtet werden.

Der Kunde wird für den vollen 

Monat von dem Lieferanten entlastet, 

der ihn am Monatsersten versorgt hat.

Rechenbeispiel mit Vertragsende zum 31.05.23

  (Entlastungsbetrag in € / 12 Monate) x 5 Monate

= tatsächliche Entlastung im 

Belieferungszeitraum

Die Höhe Ihres persönlichen Entlastungsbetrages für 2023 finden Sie auf Ihrer Rechnung 

unter dem Punkt „Information zur Strom / Gas Preisbremse“. Bitte beachten Sie, dass wir 

zum 1. August 2023 unsere Strom– und Gaspreise unter die gesetzliche Preisbremse  

gesenkt haben und somit ab diesem Tag bei den meisten Kunden keine Entlastung  im 

Rahmen des StromPBG bzw. EWPBG mehr berücksichtigt wird. 

STROM

GAS

Die Entlastung erfolgt taggenau.

Rechenbeispiel mit Vertragsende zum 31.05.23:

(Entlastungsbetrag in € / 365 Tage) x 151 Tage

= tatsächliche Entlastung im 

Belieferungszeitraum


